
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/12/13 1Ob698/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1950

Norm

4.DVEheG §9

4.DVEheG §17

JN §28

JN §100

Rechtssatz

Für die Bestreitung der Ehelichkeit eines staatenlosen Kindes staatenloser Eltern ist die inländische Gerichtsbarkeit

gegeben und der Gerichtsstand des § 100 JN anwendbar.

Entscheidungstexte

1 Ob 698/50

Entscheidungstext OGH 13.12.1950 1 Ob 698/50

Veröff: SZ 23/377
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